
Ö  3

























 
Gemeinde Holm 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 401/2012/HO/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 07.11.2012 
Bearbeiter: Inka Backer AZ: 3/750-241 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Umweltausschuss der Gemeinde Holm 26.11.2012 öffentlich 
Finanzausschuss der Gemeinde Holm 06.12.2012 öffentlich 
Gemeindevertretung Holm 13.12.2012 öffentlich 

 
Neufassung der Friedhofsgebührensatzung Holm 
 
Sachverhalt: 
 
Insbesondere aufgrund von vermehrten Nachfragen zu Bestattungen von Auswärti-
gen und der damit verbundenen Regelung, für diese Beerdigungen den doppelten 
Gebührensatz zu berechnen, ist die Friedhofsgebührensatzung vom 16. Dezember 
2010 ist überarbeitet worden. Der Entwurf der Neufassung liegt dieser Vorlage bei. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Da in der noch geltenden Gebührensatzung keine Regelung zu Bestattungen von 
Auswärtigen enthalten ist, wurde der Entwurf der neuen Gebührensatzung dahinge-
hend ergänzt, dass nunmehr eine Spalte für Holmer Bürger und eine Spalte für Aus-
wärtige mit den jeweils geltenden Gebührensätzen aufgenommen wurde. 
Weiter wurde bei Ziffer 1.3 geregelt, dass bei Beisetzung einer 2. Urne im Urnen-
grab, und der damit verbundenen Verlängerung der Ruhezeit der Grabstätte, für den 
Zeitraum der Verlängerung 1/20 der Gebühren pro Verlängerungsjahr von Ziffer 1.3 
und 1/20 von der Ziffer 1.1 b zu entrichten ist. 
Da sich auch keine Regelungen zur Grabräumung nach Ablauf der Ruhezeit durch 
den Bauhof der Gemeinde Holm in der Gebührensatzung finden, wurden unter den 
Ziffern 4.4 bis 4.6 entsprechende Gebühren aufgenommen. 
Bei Ziffer 2.4 wurden die Leichenhalle und der Kühlraum gestrichen, da diese nicht 
mehr zur Verfügung stehen. 
Der § 2 wurde dahingehend geändert, dass abweichende Regelungen zu Beerdi-
gungen von Auswärtigen der Bürgermeister treffen kann. 
Ansonsten sind verwaltungsseitig noch einige redaktionelle Änderungen vorgenom-
men worden.  
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Finanzierung: 
 
Entfällt 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umweltausschuss / der Finanzausschuss empfehlen der Gemeindevertretung, 
die vorliegende Neufassung der Friedhofsgebührensatzung ab 2013 zu beschließen. 
 
 
 
 
 
___________________ 
Rißler 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: Entwurf Friedhofsgebührensatzung  
 
 
 



Entwurf 
Friedhofsgebührensatzung 

für der Gemeinde Holm 
 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der §§ 1, 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) und des § 26 
der Friedhofssatzung der Gemeinde Holm vom 01.01.2012 wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung vom 13.12.2012 folgende Gebührensatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Gebührenhöhe 

 
Für die Benutzung des Friedhofes der Gemeinde Holm und seiner Einrichtungen sowie 
für die Leistungen der Friedhofsverwaltung werden folgende Gebühren erhoben: 
 
         Holmer           Auswärtige 
         Bürger  
 
1. Grabplatzgebühren 
1.1 Reihengräber 
a) Erwerb eines Reihengrabes (25 Jahre) 345,00 € 690,00 € 
b) Erwerb eines Urnenreihengrabes (20 Jahre) 240,00 € 480,00 € 
c) Erwerb eines Kinderreihengrabes 240,00 € 480,00 € 

 
Die Gebühren zu a) bis c) werden auch für die  
Verlängerung der Ruhezeit fällig. 

 
1.2 Familiengräber (Erbbegräbnisse) 
a) Erwerb eines Familiengrabes für jede Grabstelle 280,00 € 560,00 € 
b) Erwerb eines Urnenfamiliengrabes für ein Doppelgrab 205,00 € 410,00 € 
c) für jede weitere Urnengrabstelle 105,00 € 210,00 € 

 
1.3 Urnengräber im Rasenfeld (maximal 2 Urnen) (20 Jahre) 
Für jedes Urnengrab im Rasenfeld als Abgeltung für die  
gesamte Ruhedauer (neben der Gebühr für den Erwerb 
eines Urnenreihengrabes) 1.000,00 € 2.000,00 € 
Für die Verlängerung der Ruhezeit wird je Jahr der Ver- 
längerung 1/20 der Ziffer 1.3 und Ziffer 1.1.b fällig. 

 
1.4 Anonyme Urnengräber (20 Jahre) 
Für jede Grabstelle im anonymen Urnenfeld als Abgel-
tung für die gesamte Ruhedauer (neben der Gebühr für 
den Erwerb eines Urnenreihengrabes) 650,00 € 1.300,00 € 
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2. Bestattungsgebühren 
2.1 Ausheben und Schließen der Gruft 
Für das Ausheben und Schließen der Gruft, das  
Herrichten und Abräumen der Grabstelle beträgt 
die Gebühr 
a) bei einer Sarglänge bis zu 1,20 m 430,00 € 860,00 € 
b) bei einer Sarglänge über 1,20 m 550,00 € 1.100,00 € 
 
2.2 Beisetzen einer Urne 205,00 € 410,00 € 
 
2.3. Umbettung 
Für die Umbettung ist der vierfache Betrag von Ziffer 
2.1 oder 2.2 zu zahlen. 
 
2.4 Benutzung der Friedhofskapelle 270,00 € 540,00 € 
 
3. Friedhofsunterhaltungsgebühren 
 
Für jede Grabstelle nach Ziffer 1.1 oder 1.2 beträgt 
die jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr 13,00 € 13,00 € 
 
4. Sonstige Gebühren 
4.1 Für die aus Anlass einer Bestattung anfallenden 

Schreib- und Vermessungsgebühren 
 40,00 € 40,00 € 
4.2 Umschreibgebühren 30,00 € 30,00 € 
4.3 Erwerb der Friedhofssatzung und der Friedhofs-

gebührensatzung 5,00 € 5,00 € 
4.4 Grabräumung nach Ablauf der Ruhezeit  250,00 € 250,00 € 
4.5 Urnengrabräumung nach Ablauf der Ruhezeit 150,00 € 150,00 € 
4.6 Räumung des Grabsteines nach Ablauf der Ruhe-

zeit 50,00 € 50,00 € 
 
 

§ 2 
Beerdigungen von Auswärtigen 

 
Auswärtige haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Bestattungen auf dem Friedhof der 
Gemeinde Holm; Einwohner der Gemeinde Hetlingen gelten nicht als Auswärtige. 
Abweichende Regelungen, die in begründeten Einzelfällen mit Zustimmung des Bürger-
meisters getroffen werden, bleiben hiervon unberührt. 
 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühren nach § 1 Ziffern 1,2 und 4 werden innerhalb eines Monats nach 
Zugang des Gebührenbescheides fällig.  



 
- 3 - 

 
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr nach § 1 Ziffer 3 ist jährlich zum 15. Mai von dem Nut-
zungsberechtigten, dem an diesem Tage  
die Nutzung an dem Grab nach Ziffer 1.1 oder 1.2 zusteht, an die Amtskasse Moorrege 
zu entrichten. Für die nach dem 15. Mai erworbenen Gräber wird die Friedhofsunterhal-
tungsgebühr erst zum 15. Mai des folgendes Jahres erhoben. 
 
(2) Zahlungspflichtig ist der Antragsteller bzw. der Nutzungsberechtigte. Mehrere Gebüh-
renpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(3) Stundung, Niederschlagung oder Erlass von Gebühren sind in einer gesonderten 
Satzung der Gemeinde Holm geregelt. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt zum 1. Januar 2013 in Kraft. Gleichzeit tritt die Friedhofsge-
bührensatzung vom 16. Dezember 2010 außer Kraft. 
 
 
 
Holm, den   
 
         Gemeinde Holm 
                 Der Bürgermeister 
 
 
 
 
                (Rißler) 
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